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Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung 

Art des Antrags

(ggf. Titel) Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Telefon

KV-Nummer

E-Mail

Geburtsort

Erstantrag

Einstufung in einen höheren Pflegegrad

Änderung der Pflegeleistungen ab 

Personalien der pflegebedürftigen Person

M
U

S
T

E
R

mitpflegeleben.de
Hilfe
Mit diesem Formular können Sie bei den Pflegeversicherungen folgender Krankenkassen stellen:

mitpflegeleben.de
Hilfe
Die Antragsformulare auf Pflegeleistungen unterschieden sich von Krankenkasse zu Krankenkasse. In manchen Fällen werden der Erstantrag, die Einstufung in einen höheren Pflegegrad und die Änderung der Pflegeleistungen mit separaten Formularen beantragt. In anderen Fällen stellen die Kassen „Kombiformulare“ zur Verfügung, und Sie müssen zunächst einmal ankreuzen, welchen Zweck das Formular erfüllen soll.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Setzen Sie hier ein Kreuz, wenn Sie noch keine Leistungen der Pflegekasse erhalten. Ihre Pflegekasse wird dann einen Gutachter damit beauftragen, Ihre Pflegebedürftigkeit festzustellen. Auf der Basis des Gutachtens wird entschieden, ob Sie Anspruch auf Leistungen der Pflegekasse haben und wenn ja, welchen Pflegegrad (früher Pflegestufe) Sie erhalten sollen.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Setzen Sie hier ein Kreuz, wenn Sie bereits Pflegeleistungen bekommen, diese aber nicht oder nicht mehr ausreichen. Damit Ihnen mehr Leistungen zustehen, müssen Sie einen höheren Pflegegrad erhalten. Eine Einstufung in einen höheren Pflegegrad kann zwei Gründe haben:Die Pflegekasse hat Ihnen von vornherein einen zu niedrigen Pflegegrad zugewiesen.Ihr gesundheitlicher Zustand hat sich verschlechtert und die Leistungen, die Sie erhalten, reichen mittlerweile nicht mehr aus. Ihre Pflegebedürftigkeit wird erneut geprüft, und auf der Basis des neuen Gutachtens entscheidet die Pflegekasse, ob eine Höherstufung angemessen ist.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Setzen Sie hier ein Kreuz, wenn Sie Änderungswünsche bezüglich der Leistungen haben, die Sie erhalten. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn Sie anstelle einer ambulanten Versorgung künftig lieber Pflegegeld erhalten und ihre Betreuung selbst organisieren und finanzieren möchten.Zur Erläuterung: Pflegebedürftige können zwischen verschiedenen Leistungsarten wählen. Zunächst einmal haben sie die Wahl zwischen Leistungen im Bereich der häuslichen Pflege auf der einen Seite und vollstationärer Pflege auf der anderen. Bei der Pflege im häuslichen Umfeld erhalten Betroffene entweder Pflegegeld oder Pflegesachleistungen – wobei sie auch beides kombinieren können. Zusätzlich dazu gibt es die Möglichkeit, teilstationäre Pflege in Anspruch zu nehmen.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Hier geben Sie Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihren Geburtsort etc. an. „KV-Nummer“ steht für Krankenversichertennummer.
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Ich habe einen Betreuer (bitte Kopie des Betreuer-Ausweises beifügen)    

Ich beantrage folgende Leistungen  
(Mehrfachnennung/Leistungskombinationen möglich)

Pflegegeld

Pflegesachleistung

Tages-/Nachtpflege (teilstationäre Pflege)

Vollstationäre Pflege

Vollstationäre Pflege in einer Einrichtung der Hilfe für behinderte 
Menschen

Ich habe einen Bevollmächtigten (bitte Vollmacht beifügen) 

Daten zum Betreuer/Bevollmächtigten

Gewünschte Leistungen angeben

(ggf. Titel) Name, Vorname

Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Telefon

M
U

S
T

E
R

mitpflegeleben.de
Hilfe
Kann sich ein Mensch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst um seine Angelegenheiten kümmern, weist ihm das Betreuungsgericht einen/eine Betreuer/in zu – sofern keine Vorsorgevollmacht vorliegt. Bei dem/der Betreuer/in kann es sich um eine Privatperson, zum Beispiel einen Angehörigen, oder aber um einen Berufsbetreuer handeln.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Ein Bevollmächtigter oder eine Bevollmächtigte ist eine Vertrauensperson, die für Sie Entscheidungen in medizinischen, rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten trifft, falls Sie sich aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht mehr dazu in der Lage sind. Die entsprechende Person muss die von Ihnen ausgestellte Vollmacht vorweisen können.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Hier geben Sie den Namen und die Kontaktdaten des Betreuers oder der bevollmächtigten Person an. 

mitpflegeleben.de
Hilfe
Mit dem Pflegegeld gibt Ihnen Ihre Pflegeversicherung die Möglichkeit, Ihre Pflege selbst zu organisieren und zu finanzieren. Sie können sich beispielsweise von Angehörigen, Freunden oder Nachbarn pflegen lassen. 

mitpflegeleben.de
Hilfe
Pflegesachleistungen bezeichnen keine „Sachen“ – wie der Name vermuten lässt –, sondern Dienstleistungen. Es handelt sich dabei um die häusliche Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst. Die Pflegekasse trägt die Kosten dafür – allerdings nur bis zu einem Höchstbetrag, der von dem Pflegegrad abhängt. 

mitpflegeleben.de
Hilfe
Pflegebedürftige können sich tagsüber oder nachts in einer Pflegeeinrichtung betreuen lassen. Die teilstationäre Pflege verschafft pflegenden Angehörigen Entlastung und macht es vielen von ihnen möglich, Beruf und Betreuung miteinander zu vereinbaren. Zusätzlich haben Sie Anspruch auf Pflegesachleistungen, Pflegegeld und Kombinationsleistungen. 

mitpflegeleben.de
Hilfe
Reicht eine ambulante oder teilstationäre Versorgung nicht aus, können Sie in ein Pflegeheim umziehen, wo sie rund um die Uhr betreut werden. Das ist mit vollstationäre Pflege gemeint. 

mitpflegeleben.de
Hilfe
In vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen liegt der Fokus nicht auf der medizinischen Pflege, sondern auf der schulischen, beruflichen und sozialen Eingliederung der Bewohner.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Die nachfolgenden Leistungen können Sie nur ab Pflegegrad 2 erhalten. Wenn Sie sich nicht oder noch nicht sicher sind, wie Sie die Pflege genau organisieren, können Sie ohne Weiteres z.B. die ersten drei Punkte gleichzeitig ankreuzen.
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Zusätzliche Angaben zu den gewünschten Leistungen

Die Pflegetätigkeiten werden durchgeführt von: 

Pflegedienst

Pflegeheim/Tagespflegeeinrichtung/Einrichtung für behinderte Menschen 

(ggf. Titel) Name, Vorname

(ggf. Titel) Name, Vorname

(ggf. Titel) Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsort

M
U

S
T

E
R

mitpflegeleben.de
Hilfe
Falls Sie Pflegegeld beantragt haben, müssen Sie den Namen und die Kontaktdaten der privaten Pflegeperson angeben, die Ihre Pflege übernimmt.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Falls Sie Pflegesachleistungen angekreuzt haben, geben Sie hier den Pflegedienst an, der Ihre ambulante Pflege übernehmen soll. Wenn Sie sich noch nicht auf einen Pflegedienst festgelegt oder noch keinen passenden gefunden haben, lassen Sie das Feld frei.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Falls Sie sich teil- oder vollstationär betreuen lassen möchten, geben sie hier die dafür ausgewählte Einrichtung an.Auch hier gilt: Lassen Sie das Feld frei, wenn Sie die Einrichtung noch nicht ausgewählt haben.
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Das beantragte Pflegegeld soll auf folgendes Konto überwiesen werden:

Kontoinhaber/in

Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Geldinstitut

IBAN BIC

Ursachen der Pflegebedürftigkeit

Andere Leistungsträger

Alter/Erkrankung

von Leistungsträgern aus dem Ausland

Arbeitsunfall/Berufskrankheit

vom Sozialhilfeträger

Sonstiger Unfall (z.B. Autounfall)

von einem anderen Leistungsträger

Versorgungsleiden/Kriegsschaden/Wehrdienstschaden

Behandlungsfehler/Geburtshilfefehler

Ich erhalte bereits Pflegeleistungen oder habe Leistungen beantragtM
U

S
T

E
R

mitpflegeleben.de
Hilfe
Falls Sie Pflegegeld beantragt haben, geben Sie hier das Konto an, auf das es überwiesen werden soll.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Die Pflegeversicherung möchte über die Ursachen der Pflegebedürftigkeit informiert werden, um zu ermitteln, ob sich andere Kostenträger an den Pflegekosten beteiligen können oder ob eine Verrechnung von Leistungen möglich ist.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Die Pflegeversicherung möchte informiert werden, ob andere Kostenträger an den Pflegekosten beteiligt sind oder sein werden.
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Name, Anschrift und Telefon des Trägers

Es besteht ein Anspruch nach beamtenrechtlichen Vorschriften auf 
Beihilfe/freie Heilfürsorge, da

(ggf. Titel) Name, Vorname

Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Telefon

Beamtenbeihilfe

ich Beamtin/Beamter bin/war.

mein/e Ehepartner/in Beamtin/Beamter ist/war. 

ein Elternteil Beamtin/Beamter ist/war.

Ich willige ein, dass der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) bzw. MEDICPROOF die mich 
behandelnden Ärzte, Kliniken und Therapeuten sowie mich 
betreuende Pflegekräften und Pflegeeinrichtungen in die 
Begutachtung einbezieht.  Ich bin einverstanden, dass der 
MDK ärztliche Auskünfte und Unterlagen über wichtige 
Vorerkrankungen sowie Art, Umfang und Dauer der 
Hilfebedürftigkeit einholt, soweit sie für die Feststellung der 
Hilfebedürftigkeit von Bedeutung sind. Insoweit entbinde 
ich die die mich behandelnden Ärzte, Kliniken und 
Therapeuten sowie Pflegekräfte und Pflegeeinrichtungen 
von ihrer Schweigepflicht. Ich willige zudem ein, dass der 
MDK die mich pflegenden Angehörigen oder sonstige 
Personen, die an meiner Pflege beteiligt sind, befragt. 

Schweigepflichtentbindung

Ja NeinM
U

S
T

E
R

mitpflegeleben.de
Hilfe
Hier geben Sie den Namen und die Kontaktdaten des Trägers an, von dem Sie bereits Leistungen beziehen.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Bei der Beihilfe handelt es sich um eine finanzielle Unterstützung in Krankheits-, Geburts-, Pflege- und Todesfällen für deutsche Beamte, Soldaten und Berufsrichter. Anspruchsberechtigt sind auch deren Kinder und Ehepartner, sofern diese nicht selbst sozialversicherungspflichtig sind. Die Pflegeversicherung möchte informiert werden, ob Anspruch auf Beihilfe besteht, da in diesem Fall die Beihilfestellen prozentual an den Pflegekosten beteiligt sind. 

mitpflegeleben.de
Hilfe
Die Pflegekasse muss zunächst Art und Umfang Ihrer Pflegebedürftigkeit feststellen, um zu entscheiden, welche Leistungen Ihnen zustehen. Gesetzliche Kassen beauftragen in der Regel den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) mit der Erstellung des entsprechenden Gutachtens, bei privaten Pflegeversicherungen übernimmt der sogenannte MEDICPROOF diese Aufgabe. Für die Begutachtung werden Auskünfte und Unterlagen von Ärzten, Kliniken und Therapeuten sowie von Pflegekräften und Pflegeeinrichtungen benötigt, die Sie behandeln bzw. betreuen oder in der Vergangenheit behandelt bzw. betreut haben. Diese Personen oder Stellen unterliegen jedoch der Schweigepflicht. Sie entbinden diese hiermit von ihrer Schweigepflicht und erlauben ihnen damit, für die Begutachtung relevante Informationen an den MDK/MEDICPROOF herauszugeben. Die Schweigepflichtentbindung können Sie jederzeit widerrufen.




